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vernem ent royal considère comme clos cet incident qui n ’est pas de nature à trou 
bler les excellentes relations entre la Suisse et l’Italie. » Je vous rem ettrai du reste le 
texte exact dès qu ’il aura paru dans les journaux.

Je n ’ai pas manqué de faire relever au Président l’attitude incorrecte de cet avo
cat Vaselli, qui serait allé trouver le commissaire de police de Lugano pour lui 
faire des sommations. Ce fait mérite d ’être signalé à la Légation d ’Italie à Berne.

Je n’ai prononcé, il va sans dire, aucune parole qui ait une apparence d ’excuse, 
ni même de regrets, et me suis borné à lire votre télégramme et à rappeler les inci
dents de Varèse et Pallanza.

L’entrevue a été du reste fort cordiale. Nous avons commencé par parler de 
Genève, de la Société des Nations, de l’incident d ’Albanie etc. J ’ai expliqué l’atti
tude de la presse suisse. Mussolini ne m ’a exprimé à cet égard aucun ressentiment. 
Il en a beaucoup, en revanche, pour l’Angleterre. Il a émis l’idée que la Suisse, en 
vertu de sa neutralité, n ’aurait pas dû entrer dans la Société des Nations!

Pour finir, il a manifesté le désir d ’avoir connaissance des paroles que vous avez 
prononcées hier au sujet de l’Italie: ces paroles, a-t-il dit, devraient être com m uni
quées intégralement à la presse.

Je suppose que nos socialistes critiqueront la solution intervenue. J ’estime que 
nous nous en tirons pour le mieux. On pouvait craindre que le G ouvernem ent ita
lien se laisserait impressionner par la direction du parti fasciste, qui a publié une 
sorte d ’ultimatum offensant et ridicule à l’adresse des A utorités suisses: il n ’en est 
rien. Le communiqué à la presse se term ine par des paroles des plus amicales 
concernant nos bonnes relations mutuelles. A près les violentes polém iques des 
journaux de ces derniers jours au sujet des divers incidents, ces paroles feront la 
meilleure impression.
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Le Chef de l ’Office de l ’Emigration, J. Möhr, 
au Chef du Département politique, G. M otta1

L. Rückweisungen aus den Vereinigten Staaten Bern, 25. September 1923

Obwohl wir wissen, dass Sie durch wichtige Geschäfte aussergewöhnlich in 
Anspruch genommen werden, dürfen wir es doch nicht unterlassen, Ihnen über 
die Rückweisungen von Schweizern in den Vereinigten Staaten Bericht zu erstat
ten und Sie zu bitten, Verfügungen zu treffen, um schweizerische A usw anderer 
nach Möglichkeit vor schwerem Schaden zu bewahren.

Mit unserm Berichte vom 23. August 1921 haben wir Sie auf die Vorschriften 
der Vereinigten Staaten betr. die Kontingentierung der E inw anderung aufm erk-

1. Remarque manuscrite de Motta en tête du document: Einverstanden. Motta.
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sam gemacht und Ihnen unser Kreisschreiben an sämtliche Agenturen in dieser 
Angelegenheit zur Kenntnisnahme unterbreitet. Seither haben wir uns fortwäh
rend bemüht, die Agenturen über die Handhabung der neuen Einwanderungs
vorschriften auf dem laufenden zu erhalten, und wir verweisen diesbezüglich auf 
den Auszug eines Schreibens unseres Konsulats in New York vom 4. Mai 1923, 
das wir in Abschrift den Agenturen sandten, sowie auf unsere Kreisschreiben vom 
29. Mai, 1. August und 11. September 1923.2 Schliesslich haben wir die Agen
turen mündlich und in Schreiben an sie ersucht, nichts zu unterlassen, um Rück
weisungen zu vermeiden. Es gelang uns bisher auch, Beschwerden zwischen 
Zurückgewiesenen und Agenturen zu schlichten. Die Lage wird nun aber kriti
scher. Obwohl das Einwanderungsfiskaljahr erst am 30. Juni nächsthin zu Ende 
geht, können die amerikanischen Konsulate in der Schweiz schon jetzt in der 
Schweiz geborenen Personen keine Pässe mehr für die Reise nach der Union 
visieren (es dürfen 3750 in der Schweiz geborene Personen landen und rund 3500 
solchen Personen sind schon die Pässe visiert worden; es wandern aber auch 
Schweizer aus ändern Ländern, besonders Canada und Mexiko nach der Union 
aus). Die Zahl der Rückweisungen ist grösser geworden und wird noch grösser 
werden, wenn wir nicht Mittel ergreifen, um dem Übelstand zu begegnen.

Den schwersten Stand in der in Rede stehenden Angelegenheit hatten wir mit 
der Agentur Zwilchenbart-Columbia, wie sie jetzt vielfach genannt wird. Mitte 
Juli befördert die Agentur Columbia eine Anzahl Landsleute mit dem Dampfer 
«Suffren» nach New York. Als die Auswanderer dort ankamen, war die Schwei
zerquote erreicht und 17 Personen wurden zurückgewiesen. Das Ehepaar Brandt 
(69 und 66 Jahre alt) blieb in Havre und konnte am 17. August neuerdings die 
Reise nach Amerika antreten. Die Agentur Columbia tat gar nichts für diese 
Leute. Das schweizerische Konsulat musste sich ihrer annehmen und die in Am e
rika lebenden Kinder sandten den Eltern Geld, um die Kosten des Unterhalts und 
der nochmaligen Überfahrt zu bezahlen. Die übrigen zurückgewiesenen Schwei
zer kamen nach Hause, und die Agentur Columbia verpflichtete sich schriftlich 
und mündlich, sie am 25. dies ohne Nachzahlungwieder nach New York zu beför
dern. Am 14. aber schrieb die Agentur den Auswanderern, sie müssten bis zum 
17. morgens erklären, ob sie den Betrag von Fr. 816.50 pro Person über 10 Jahre 
für die zweite Beförderung bezahlen wollen, sonst wären sie gezwungen, die für 
sie reservierten Plätze der Schiffsgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Für die 
Auswanderer handelte es sich also darum, der Agentur das Reisegeld nochmals 
zu bezahlen, oder bis zum Juli nächsthin auf die Auswanderung zu verzichten. [...]

Auf die einschlägigen Gesetzesvorschriften aufmerksam gemacht, erklärte die 
Agentur Columbia, sie habe, wenn sie Auswanderer befördere, sie einzig auf die 
bestehenden Aus- und Einwanderungsgesetze aufmerksam zu machen und 
soweit möglich zu kontrollieren, ob der Reisende denselben Genüge leiste oder 
nicht.

Der vorliegende Anstand wäre also erledigt. Die Agentur Columbia hat zuge- 
gebenermassen den Auswanderern mitgeteilt, sie müssen mit dem Dampfer «Suf
fren» am 17. Juli in Havre die Meerfahrt antreten und es stehe ihrer Landung in 
New York kein Hindernis im Wege. Die Auswanderer erlitten durch die Rück-

2 . N o n  reproduits.
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Weisung empfindlichen Schaden, denn sie müssen die Reise bis zum Einschif
fungshafen zweimal bezahlen, die M eerfahrt kom m t sie das zweite Mal teu rer  zu 
stehen als das erste Mal, auch hatten sie 2 M onate  lang für ihren U nterha lt  zu sor
gen. Die A gentur erlitt nicht nur keinen R appen  Schaden, sondern erzielte infolge 
der Rückweisung der A usw anderer einen doppelten  Gewinn, indem  sie die P ro 
vision für zwei Reisen erhielt. [ . . . ]

Das amerikanische Passvisum ermöglicht einer Person, die Reise nach A m e 
rika anzutreten, gibt ihr aber keineswegs auch das Recht, dort zu landen. Die E in 
w anderungsbehörden behalten sich von Fall zu Fall das Recht vor, zu prüfen, ob 
ein E inw anderer landen dürfe oder zurückzuweisen sei. H ierüber sind die A g en 
turen längst informiert worden. W enn die Schiffsgesellschaften m ehr Personen 
nach der Union bringen als auf G rund  des Quotengesetzes dort landen dürfen, so 
haben sie für jede zu viel nach der U nion gebrachte Person beim «Collector of 
Customs» (Zollbeam ten) eine Sum m e in der H öhe des vom A usw anderer bezahl
ten Passagebetrages nebst einer Busse zu deponieren, und wenn sie innert zwei 
M onaten nicht den Nachweis leisten können, dass sie berechtigt waren, den R ei
senden nach der U nion zu bringen, so wird der hinterlegte Passagebetrag dem 
A usw anderer zurückbezahlt. U m  sich nun selbst vor Schaden zu schützen, haben 
die Nordatlantischen Schiffgesellschaften in den verschiedenen Ländern  Regi
strierbureaus eingerichtet. Das Registrierbureau in Basel nim m t die A n m eld u n 
gen der A genturen entgegen, erkundigt sich beim H aup tbureau  in Brüssel nach 
dem Stand der E inw anderung und verabfolgt h ierauf den A genturen  für die von 
ihnen angem eldeten A usw anderer, welche die Reise an tre ten  können, Registrier
karten. Eine solche Karte ist also ein Ausweis dafür, dass auf G rund  der E rk u n d i
gung der V ertretung der N ordatlantischen Schiffsgesellschaften der Inhaber der 
Karte in der Union landen könne und  die Schiffsgesellschaft, die ihm eine F ah r
karte durch Vermittlung der A gentur verabfolgte, ihn zur Beförderung über
nehme. Irgendwelchen amtlichen Charakter haben die Registrierbureaus nicht 
und von ihnen ausgestellte Karten werden von den am erikanischen E inw ande
rungsbehörden vollständig ignoriert. Es ist keineswegs leicht, festzustellen, ob ein 
A usw anderer der M onats- oder Jahresquote wegen noch ungehindert in der 
U nion landen dürfe, denn es ist schon vorgekom men, dass die Q uote  infolge von 
Einw anderungen aus C anada und M exiko erreicht wurde, w ährend A usw anderer 
sich auf der Fahrt nach A m erika befanden. Nach unserm  D afürhalten  gibt es für 
A genturen  von dem Augenblicke an, in dem die Q uote  beinahe erreicht ist, nur 
ein Mittel, um die A usw anderer vor Schaden zu bew ahren, sie entw eder nicht zu 
befördern oder sich eine schriftliche Erklärung geben zu lassen, dass sie auf das 
Risiko aufmerksam gemacht w orden sind, der Q uote  wegen nicht landen zu kö n 
nen. Gewissenhafte A genturen  haben dies auf unser A nra ten  hin bereits getan, 
andere aber zogen daraus Nutzen, indem  sie den gewissenhaften A genturen  die 
Leute wegnahmen und vorgaben, sie sicher befördern  zu können.

Rechtlich scheint uns die Angelegenheit durchaus klar zu sein. Das A usw ande
rungsgesetz verbietet in Artikel 11, Ziffer 4, den A genten, Personen zu beför
dern, denen das Gesetz des Einw anderungslandes den E intritt untersagt. Diese 
Vorschrift ist bestimmt und sieht keine A usnahm e vor. Das am erikanische Gesetz 
betr. die Einschränkung der E inw anderung vom 19. Mai 1921 verbietet in der 
Schweiz geborenen Personen (abgesehen von bestim m ten A usnahm en) den Ein-
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tritt in die Union, sobald die Monats- oder Jahresquote für solche Personen 
erschöpft ist. Diese Vorschrift wird mit äusserster Strenge gehandhabt. Befördert 
also eine Agentur eine in der Schweiz geborene Person nach den Vereinigten 
Staaten, die des Quotengesetzes wegen dort nicht mehr aufgenommen wird, so 
liegt seitens der Agentur unbestreitbar eine Gesetzesübertretung vor. Wollte man 
von diesem Standpunkt abweichen, so könnten die Agenturen nach Belieben Per
sonen befördern, auch wenn die Quote erreicht ist, ja sie könnten auch Krüppel, 
Kranke und Kinder spedieren und geltend machen, wie die Agentur Columbia es 
tut, sie hätten sie auf die Aus- und Einwanderungsvorschriften aufmerksam 
gemacht. In der Praxis wird selbstverständlich die Behörde von Fall zu Fall prü
fen, ob die Gesetzesverletzung Massnahmen gegen die Agentur rechtfertigt oder 
ob es sich ihrerseits in keiner Weise um einen Dolus handle. Der Auswanderer hat 
es nicht mit der Schiffsgesellschaft oder den amerikanischen Einwanderungsbe
hörden oder den Registrierbureaus zu tun, sondern einzig mit der Agentur, die 
ihn zur Beförderung übernommen hat. Die Agentur muss sich vergewissern, ob 
sie einen Auswanderer befördern darf oder nicht. Übernimmt sie aber die Beför
derung, so ist sie für dieselbe den Behörden und dem Auswanderer gegenüber 
verantwortlich. Lässt sie sich von einem Registrierbureau oder einer Schiffsge
sellschaft unzutreffende Angaben machen, so kann sie dieselben zur Rechen
schaft ziehen und es darf nicht der unschuldige Auswanderer allein darunter lei
den. Diesen Standpunkt hat auch, wie uns schien, Herr Bundesrat Häberlin als 
berechtigt anerkannt und in der Annahme, dass Sie unsere Auffassung teilen, 
gestatten wir uns, Ihnen den Entwurf zu einem Kreisschreiben an sämtliche Aus
wanderungsagenturen mit der Bitte zu unterbreiten, demselben Ihre Zustimmung 
zu geben.

Der Auswanderungsagentur Columbia dürfte mitgeteilt werden, dass ihr Ver
halten gegenüber den mit der «Suffren» beförderten und zurückgewiesenen Aus
wanderern nicht gebilligt werde und die Beobachtung der gesetzlichen Vorschrif
ten von allen Agenturen verlangt werden müsse.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 5 octobre 1923

Emprunt en Angleterre

Secret Département des finances
Verbal

Le Chef du Département des Finances expose que, dans le cours de l’année 
prochaine, la Confédération aura besoin des sommes suivantes, qu ’elle devra se 
procurer par voie d ’emprunt:
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